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Anlass
Die Fraktion LIZ.LINKE fragte infolge der am 27.03.11 stattgefundenen Kommunalwahlen in Hessen
und damit verbundenen Neubesetzungen in Beiräten und Ausschüssen in der Stadtverordnetenver-
sammlung mehrfach schriftlich und mündlich nach allen von Verwaltung oder Ausschüssen gebildeten
Gruppen, die beratende und/oder beschließende Funktion ausüben. Weder die Boris M. Suchanek
Stiftung, noch ein (Stiftungs-) Beirat wurden von Bürgermeister Herbert bzw. ab 01.09.11 von
Bürgermeister Burelbach genannt.

Am 12.08.11 erfolgte der jährliche öffentliche Aufruf an die Bürgerschaft durch die Stadtverwaltung,
Ansprechpartnerin Fachbereichsleiterin I.Hilkert, in dem „der Beirat der Boris M. Suchanek Stiftung“
„bis Mitte September um Vorschläge“ bittet, „wer in diesem Jahr einen Preis bekommen soll“1).
                                               
1) Pressemitteilung der Kreisstadt Heppenheim-12.08.11
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Das Starkenburger Echo veröffentlichte am 07.12.11 einen Bericht über die im HFW-Ausschuß
behandelte Boris M. Suchanek Stiftung Heppenheim. In diesem Bericht wird die Behauptung von
Bürgermeister Burelbach zitiert, daß das Kapital weg sei, er im „Auftrag des Parlaments“ prüfen
soll, „was nun zu tun ist“, und der Haupt- und Finanzausschuß den Magistrat ersucht hätte, „die
Vorgänge um die Stiftung bis zu seiner nächsten Sitzung am 24. Januar aufzuklären und weiter, daß
Bürgermeister „Rainer Burelbach vermutet: Das Geld wurde ausgegeben“2)

Zur Stadtverordnetenversammlung am 08.12.11 lag den Stadtverordneten per Tischvorlage eine
„Einladung zur 1. Sitzung des Gremiums Beirat der Boris M. Suchanek Stiftung“ der sonstigen Post
bei, die, unadressiert, „an die Mitglieder des Gremiums als Ladung, allen anderen zur Kenntnis-
nahme“ gerichtet war. In der Sitzung teilte Bürgermeister Burelbach im „Bericht des Magistrats“
mit: „Bei der Boris-Suchanek Stiftung besteht Erörterungsbedarf. Somit wird der Stiftungsbeirat für
den 19. Dezember, 18 Uhr, zusammengerufen.“3)

Am 21.12.11 berichtet das Starkenburger Echo über eine am 19.12.11 stattgefundene Sitzung des
„Beirates der Stiftung, die jedes Jahr Helfer in Not auszeichnet“, in dem festgestellt worden sei,
daß dem im Haushalt angegebenen Stiftungsvermögen kein Gegenwert gegenüberstehen und der
Bürgermeister „zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden der im Stadtparlament vertretenen
Parteien“ den Beirat bilden würde, der u.a. „die Bilanzen kontrollieren“ muß.4)

In einem online-Artikel stellte Alt-Bürgermeister Obermayr noch am gleichen Tag, den 21.12.11, klar,
daß das „Vorgehen der Stadt in Sachen Suchanek-Stiftung rechtens war“5).

Am 23.12.11 berichtete das Starkenburger Echo über die Behauptung von Bürgermeister Burelbach
aus der Magistratssitzung, daß die „Fraktionsvorsitzenden...für das Stiftungsgeld und die jährliche
Vergabe des Suchanek-Preises an Lebensretter zuständig“ seien, und daß der Magistrat „neben
der Rückzahlung“ auf Kassenkredit außerdem beschlossen hätte, daß „der Testamentsvollstrecker
von Boris Suchanek dessen Stiftung eine Satzung geben“ solle, „um den Umgang der Stadt mit der
Stiftung `für die Zukunft sauber zu regeln`(Burelbach)“.6)

Die Fraktion LIZ.LINKE stellte mit Schreiben vom 02.01.12 und 30.01.12 mehrere Fragen an den
Magistrat, die weder zur HFW-Sitzung am 24.01.12, noch wie zugesagt, in der anschließenden
Stadtverordnetenpost beantwortet wurden. (Anfragen Fraktion LIZ.LINKE-Vorlage-Nr: 10-AF-0001
und 0005/2012).

Da Bürgermeister Burelbach öffentlich den Eindruck erweckte, daß das Stiftungskapital veruntreut
wurde, zudem behauptete, daß die Fraktion LIZ.LINKE (ohne ihr Wissen) im Stiftungsbeirat vertreten
wäre und Bilanzen kontrolliert hätte, und die Fragen der Fraktion LIZ.LINKE nicht sachgerecht
beantwortet wurden, verlangte die Fraktion LIZ.LINKE mit Schreiben vom 30.01.12 (Vorlage-Nr.:
10-AT-0005/2012) einen Akteneinsichtsausschuß, dessen Aufgaben sie mit Schreiben vom 02.02.12
(lili-a37/12) definierte.

Konstituierung und Aufgabenstellung

In der Stadtverordnetenversammlung am 02.02.12 wurde die Bildung eines Akteneinsichtsaus-
schusses nach § 50 (2) HGO für die Boris M. Suchanek Stiftung als neu zu bildendem Ausschuß,
wie von der Fraktion LIZ.LINKE gefordert, mit 2/31/0 abgelehnt. Die „Variante“ „der Haupt-, Finanz-
und Wirtschaftsförderungsausschuß wird mit der Aufgabe des Akteneinsichtsausschusses betraut“
wurde mit 31/2/0 mehrheitlich beschlossen.

Dem Verlangen der Fraktion LIZ.LINKE zur Untersuchungsaufgabe wurde gefolgt.

Der in 3 Punkte unterteilte Auftragsgegenstand lautet:

1. Untersuchung des Verbleibs des Stiftungsvermögens.
2. Feststellung der eingerichteten und verantwortlichen Organe der Stiftung
3. Art der Gründung und Verwaltung der Stiftung

                                               
2) „Das Kapital ist weg“ - von Christian Knatz, Starkenburger Echo, 07.12.11
3) Niederschrift Stadtverordnetenversammlung, 08.12.2011
4) „Die Stadt soll zahlen“, cris (Christian Knatz), Starkenburger Echo 21.12.11
5) „Obermayr: Vorgehen der Stadt in Sachen Suchanek-Stiftung war rechtens“ -e- Echo online 21.12.2011
6) „Stadt zahlt Darlehen zurück“, cris (Christian Knatz), Starkenburger Echo 23.12.11
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Die in 5 Punkten unterteilten benötigten Unterlagen lauteten:

1. alle Unterlagen des Magistrats und der Verwaltung zur Stiftung
2. Protokolle der Sitzungen der Stiftung, des Beirates, der Jury
3. Bücher und Bilanzen der Stiftung
4. Verträge und Schuldscheine u.ä. der Stiftung
5. Bankunterlagen über die Geldflußbewegungen des Stiftungsvermögens

Die Fraktion LIZ.LINKE wies auf den Widerstreit der Interessen § 25 HGO in Bezug auf die Beirats-
mitglieder hin, die zuletzt in der Beiratssitzung am 19.12.11 über den Verbleib des Stiftungsvermö-
gens beraten und entschieden haben, sowie die Jurymitglieder die angeblich die Bücher und Bilan-
zen zu prüfen hatten. Hiervon betroffen sind Herren Semmler (CDU), Eck (SPD), Kramer (FDP),
Dr.Greif (FWHPINI), Müller(GLH) und Frau Kurz-Ensinger (SPD), sowie die Jury-Mitglieder Herr
Guthier (CDU) und Frau Ludwig (CDU). Der Stadtverordnetenvorsteher gab bekannt, daß ein
Widerstreit gemäß Antwort auf eine Anfrage beim hessischen Städtetag nicht vorliegen würde.

Die in Zusammenhang mit dem Widerstreit der Interessen von der Fraktion LIZ.LINKE benannten
Mängel in Bezug auf die Beiratseinladung wurden von Herrn Dr. Greif (FWHPINI) zurückgewiesen.
Er hätte sich bei seinem Fraktionsvorsitzendenvorgänger Golzer, und als dieser keine Antwort
wußte, bei der Verwaltung erkundigt, ob er Beiratsmitglied sei. (Herr Dr. Greif war laut Protokollen
bereits von 2000 bis 2005 Beiratsmitglied – vorgreifl. Anmerkung)

Herr Müller (GLH), seit 1996 Beiratsmitglied, führte aus, daß die Grundlagen der Beiratsmitgliedschaft
nicht bekannt waren, keine Bücher kontrolliert wurden und Niemandem ein Schaden entstanden
wäre, bzw. dieser durch Rückzahlung des Darlehens repariert worden sei.

Dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuß gehören an:

Herr Guthier  (Ausschussvorsitzender) CDU
– Vertr. Herr Semmler CDU

Herr Dr.Greif  (stellv.Vorsitzender) FWHPINI
Frau Benyr CDU
Herr Gölz CDU
Herr Fickel CDU
Frau Kurz-Ensinger SPD
Frau Pfeilsticker SPD
Herr Leib – Vertr. Herr Herbert SPD
Herr Kramer – Vertr. Frau Hörst FDP
Herr Müller GLH
Herr Dr.Schwarz – Vertr. Frau Janßen LIZ.LINKE

Arbeit des Akteneinsichtsausschusses

Der Akteneinsichtsausschuß tagte in 3 Sitzungen:

08.02.12 konstituierende Sitzung

Teilnehmer gem. HFW-Ausschuß

Der Antrag der Fraktion LIZ.LINKE in Bezug auf Widerstreit der Interessen nach §25 HGO
wird mit 1/10/0 mehrheitlich, unter nicht HGO-konformer Mitabstimmung der Betroffenen,
abgelehnt.

Es wird festgelegt, daß die Unterlagen von der Verwaltung, laut Vorsitzendem Herrn Guthier
„5 bis 6 Ordner“, im Zeitraum vom 13.02.12 bis 09.03.12 in den Amtsräumen für die
Ausschußmitglieder während der Bürostunden 8 bis 17 Uhr, am 09.03.12 bis 12 Uhr bei
vorheriger Anmeldung einsehbar sind, in Abendstunden nach besonderer Vereinbarung.
Die Beantwortung der Anfragen der Fraktion LIZ.LINKE wird bis nach Abschluß der
Akteneinsicht zurückgestellt. Dies auch weil sich im Rahmen der Akteneinsicht evtl. neue
Fragen ergäben, die dann neu formuliert werden sollten.
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13.03.12 2. Sitzung

Teilnehmer gem. HFW-Vertreter: Herr Guthier (CDU) wird von Herrn Semmler vertreten,
Herr Dr. Greif (FWHPINI) führt den Vorsitz, Herr Müller (GLH) wird von Herrn Bommes
vertreten.

Der Vorsitzende führt aus, daß sich der Ausschuß aufgrund einer Strafanzeige „auf ver-
mintem Gebiet“ betätigen würde und bittet aus datenschutzrechtlichen Gründen und der
Öffentlichkeit der Sitzung von der Nennung von Namen u.dgl. abzusehen. Er räumt u.a.
ein, daß 3 Ordner nachgeliefert wurden, um anschließend auszuführen, daß die vorge-
legten Akten vollständig gewesen seien. Er führt aus, daß die im nachgeliefertem Ordner
enthaltenen Rechnungen und Zahlen in 2011 fehlerhaft bzw. falsch wären, aber da es
keinen Verlust gäbe und man nicht genauer prüfen könnte als das Rechnungsprüfungs-
amt, die Zahlen aus der Eröffnungsbilanz 2009 als gegeben hinnehmen müsste und, daß
ordentlich gearbeitet wurde. Zudem wäre das Testament nicht umsetzbar und weil es keine
rechtsfähige Stiftung ist, sei es keine Stiftung, sondern Sonderrücklage. Die Unklarheiten
des Testaments hätte die Verwaltung versucht umzusetzen, weswegen der Magistrat
2011 entschieden hätte so weiterzuverfahren wie 1996 beschlossen wurde. Wenn es nach
der nächsten Wahl 10 Fraktionen gibt, würde es halt 10 Beiratsmitglieder geben. ...

Die Mitglieder stellen übereinstimmend eine ungeordnete Aktenführung fest, aber ,außer
der LIZ.LINKE Fraktion, war man sich einig, daß man nur nach vorne schauen sollte. Die
Ausschußmehrheit ist der übereinstimmenden Meinung, daß kein finanzieller Schaden
entstanden sei, da das aufgenommene Darlehen zurückgezahlt wurde. Herr Gölz (CDU)
meinte die Vergangenheit sei gelaufen, das kann man nicht mehr heilen.

Der Antrag von Herrn Dr.Schwarz (LIZ.LINKE) die Akteneinsicht zu verlängern, da von
der Verwaltung zugesagte Unterlagen noch nicht vorliegen und nachgelieferte Akten noch
nicht vollständig gesichtet werden konnten und die weitergehende Prüfung erforderlich
sei, um Unklarheiten und Differenzen bei den Abrechnungen evtl. klären zu können, wurde
mehrheitlich abgelehnt 10/1/0.

Die Angaben von Herrn Dr. Schwarz, daß es eine Sonderausschüttung gegeben hätte,
wurden von Ausschußmitgliedern der CDU, FDP und FWHPINI zurückgewiesen.

Die Mehrheit (ohne Dr. Schwarz) findet Übereinstimmung in der Einschätzung, daß die
Ungereimtheiten nicht aufzulösen sind und der Magistrat vom Akteneinsichtsausschuß
beauftragt werden sollte, die Stiftung in eine Form zu bringen, der Vorsitzende einen Ab-
schlußbericht formulieren sollte, der auf der nächsten HFW-Sitzung beschlossen werden
soll, die Arbeit des Akteneinsichtsausschusses damit beendet sei.

19.03.12 Ergebnisentwurf per e-mail

Übersendung des Entwurfes, „Ergebnisse und Empfehlungen des HFW als Akteneinsichts-
ausschusses betreffend Boris M. Suchanek Stiftung“, erstellt durch Herrn Dr. Greif. In dieser
Vorlage wird „als Zwischenergebnis nach ausführlicher Diskussion“ „folgendes vereinbart“,
nämlich den Magistrat zu bitten: „1. Die jährliche Fortentwicklung des Stiftungsvermögens,
das sich aus einem feststehenden und variablen Teil zusammensetzt, seit der Gründung
bis zum 31.12.2011 darzustellen ...“ und „2. Eine Stiftungssatzung zu erstellen, deren
Inhalt sich so weit wie möglich, an den letzten Willen des Erblassers anlehnt.“ Weiter wird
„festgestellt, daß das von der Stiftung an die Stadt gewährte Darlehen inzwischen zurück-
gezahlt wurde“, die Arbeit des HFW als Akteneinsichtsausschusses somit abgeschlossen
sei und nach abschließender Beratung „im Rahmen einer regulären HFW-Sitzung“ eine
„schriftliche Empfehlung“ an die Stadtverordnetenversammlung gegeben werden würde.
Diese Vorlage wurde von der LIZ.LINKE-Fraktion mit Schreiben vom 19.03.12 als unzu-
treffend zurückgewiesen.

12.06.12 abschließende Sitzung

Teilnehmer gem. HFW-Ausschuß: Herr Guthier (CDU) wird von Herrn Semmler vertreten,
Herr Dr.Greif (FWHPINI) führt den Vorsitz, Herr Müller (GLH) ist nicht anwesend, Herr
Kramer (FDP) wird von Frau Hörst vertreten, Herr Dr. Schwarz (LIZ.LINKE) wird von
Frau Janßen vertreten.
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Die Zusammensetzung des HFW hatte sich gemäß Mehrheitsbeschluß aus den Teilneh-
mern der HFW-Sondersitzung am 06.06.12 zum „Schutzschirm“ gebildet. Der Einwand
von Frau Janßen (LIZ.LINKE), daß die Zusammensetzung nicht dem Akteneinsichtsaus-
schuß entsprechen würde, wurde von der Mehrheit mit der Begründung zurückgewiesen,
daß die Vertreter informiert wären und der HFW nicht personenabhängig wäre (obwohl
dies in der konstituierenden Sitzung so bestimmt wurde). Der Antrag von Frau Janßen
auf Verschiebung der Sitzung, sie hatte nur Einblick in drei Ordner, wurde mehrheitlich
mit 1/9/0 zurückgewiesen, auch in Hinsicht auf den zugeladenen Rechtsanwalt Metzger,
der die neue Stiftungssatzung vorstellen soll.

Rechtsanwalt Metzger gibt einen Überblick über das Stiftungsrecht und die Boris M.
Suchanek Stiftung, die gemäß Testament eine nicht selbstständige nicht rechtsfähige
Stiftung sein soll. Da durch die Testamentsvollstrecker Jost bzw. Backöfer keine Gründung
stattgefunden hätte, eine Satzung nicht erstellt worden wäre, würde auch keine Stiftung
existieren. Der Magistrat hätte einer Stiftungsgründung zugestimmt und würde Träger der
Stiftung sein. Das Amtsgericht hätte damals den Erbschein auf die Stiftung ausgestellt,
ohne die Gründung zu klären. Da die beiden Testamentsvollstrecker nicht mehr bereit
stünden, wäre er nun eingesetzt worden, auch weil er schon in der Angelegenheit tätig
gewesen wäre. Die Rohsatzung wäre in Absprache mit Bürgermeister Burelbach erstellt
worden, könne aber den Wünschen der Stadtverordneten angepasst werden, obwohl er
als Testamentsvollstrecker hierüber allein frei bestimmen könne. Nach der Satzung würde
der Bürgermeister Vorsitzender der Stiftung, der HFW in seiner jeweiligen Zusammen-
setzung als Stiftungsbeirat fungieren. Die Festlegungen seien notwendig, weil das Testa-
ment Stiftungszweck und Beirat unklar formuliert hätte. Der Stiftungszweck würde auf
Wunsch des Bürgermeisters und aufgrund der Bestimmungen aus der Abgabenordnung
erweitert. Auf Nachfrage von Frau Janßen (LIZ.LINKE), ob die von Herrn Suchanek
bestimmten Testamentsvollstrecker kontaktiert wurden, äußerte die Verwaltung, daß bei
Herrn Jost nachgefragt wurde, eine Tätigkeit aber abgelehnt worden wäre, dieser auch
„nur Apotheker“ wäre, und überhaupt schon „zu alt“. (Anm. Herr Jost ist 8 Jahre jünger
als Herr Metzger, Herr Backöfer noch jünger) Nach der dritten Frage von Frau Janßen
(LIZ.LINKE) wurden weitere Fragen zur Suchanek-Stiftung vom Ausschußvorsitzenden
mit der Begründung untersagt, daß er nur noch Fragen zur neuen Satzung zulässt.

Die Anwesenden waren mehrheitlich gegen LIZ.LINKE einig, daß für die neue Satzung
eine Mehrheitsentscheidung des HFW ausreichend sei, die Stadtverordnetenversammlung
nicht beschließen müsse. Die Beschlußvorlage Satzung „Bürgerstiftung Boris Suchanek“
wird beschlossen 9/1/0.

Zur Anfrage der Fraktion LIZ.LINKE 10-AF-0005/2012 wurde die Mitteilungsvorlage
2012-0247 vorgelegt.

Die Mehrheit des HFW ist der Meinung, daß der Auftrag des Akteneinsichtsausschusses
erfüllt sei und festgestellt werden konnte, daß das Stiftungskapital in Form eines Darlehens
an die Stadt gegeben wurde. Die Stadt hätte dafür Zinsen gezahlt und das Darlehen
inzwischen zurückgezahlt. Eine mündliche Information durch den Ausschußvorsitzenden
an die Stadtverordnetenversammlung sei ausreichend. Frau Janßen teilt diese Mehrheits-
meinung nicht und kündigt einen Minderheitenbericht durch die Fraktion LIZ.LINKE an.

Der Beschlußvorschlag „In der Stadtverordnetenversammlung wird ein kurzer mündlicher
Bericht des stellvertretenden Ausschußvorsitzenden zum Thema Akteneinsichtsausschuß
gegeben“ wird mehrheitlich gegen die Stimme von Frau Janßen beschlossen 9/1/0.

21.06.12 Stadtverordnetenversammlung mit Berichterstattung.
Der stellvertretende Ausschußvorsitzende Dr. Greif erstattet Bericht:  Der von der Stadtver-
ordnetenversammlung beschlossene Akteneinsichtsausschuß hätte seine Aufgabe mit der
von der Verwaltung erarbeiteten Darstellung von Anfangs- und Endvermögen der Stiftung,
der Erstellung einer Stiftungssatzung und der Feststellung, daß weder der Stiftung noch
der Stadt ein Schaden entstanden sei, beendet. Die Satzung wäre durch den vom Amts-
gericht Bensheim im April 12 bestellten Testamentsvollstrecker Metzger erstellt worden.
Die Behauptung, das Stiftungskapital sei weg, wäre unglücklich formuliert gewesen.
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Herr Dr. Schwarz (LIZ.LINKE) stellt seine Ergebnisse dar, er zählt zahlreiche Ungereimt-
heiten auf.

Herr Müller (GLH) stellt die Gegensätzlichkeit der Berichterstattung fest und hätte sich
einen kritischeren Bericht des stellv. Ausschußvorsitzenden gewünscht.

Frau Janßen (LIZ.LINKE) kritisiert die Arbeit des Akteneinsichtsausschusses und kündigt
einen Minderheitenbericht an. Insbesondere wird kritisiert, daß das Ergebnis durch die
Ausschußmitgliedermehrheit im Vorhinein feststand, daß vom Untersuchungsauftrag ab-
gewichen wurde, und zudem eine den testamentarischen Willen des Stifters ignorierende
Satzung erstellt werde, die nun eine Bürgerstiftung sein soll, ohne Sinn und Organisations-
form einer solchen zu berücksichtigen.

Herr Dr. Greif weist den Vortrag von Dr. Schwarz als pure Behauptungen, die durch nichts
belegt seien zurück, ebenso die Kritik von Frau Janßen bezüglich der Nichterfüllung und
Abweichung vom Auftrag des Akteneinsichtsausschusses, der nach seiner Meinung von
der Fraktion LIZ.LINKE in der 1. Sitzung nochmals hätte vorgetragen werden müssen.

In einer persönlichen Erwiderung weist Herr Dr.Schwarz die Anschuldigungen von Herrn
Dr.Greif zurück.

Mehrheitlich wird beschlossen, daß der Akteneinsichtsausschuß seinen Auftrag erfüllt
hätte 32/0/2, gegen die Stimmen der LIZ.LINKE Fraktion.

Unterlagen

1. Allgemeine Feststellungen:

Die Unterlagen waren nicht paginiert; die Ordnerbezeichnungen spiegelten nicht den Inhalt wieder;
der Ordnerinhalt stand großteils weder in einem zeitlichen noch sachlichen Zusammenhang; die
Akten waren offensichtlich unvollständig und verfügten teils weder über entsprechende Aktenzeichen
noch Ein- oder Ausgangsdatum. Die Akten wurden offensichtlich für den Akteneinsichtsausschuß
gesondert zusammengestellt.

Die Akten erfüllen die allgemeinen Mindeststandarts, die in Hessen im Erlass zur Aktenführung
(AfE vom 16.05.07) geregelt sind, nicht.

In den zur Einsichtnahme vorgelegten Akten fehlten z.B.:

● Magistratsbeschluß zur Stiftungsgründung.

● Stadtverordnetenbeschlüsse, z.B. zur Stiftungsgründung; es wurde u.a. in einem Magistratsbe-
richt auf den Top 18 eines Stadtverordnetenbeschlusses aus 1996 verwiesen, ohne daß dieser
vorgelegt wurde.

● Widerspruch der Fraktion LIZ.LINKE zur Niederschrift der Beiratssitzung vom 19.12.11.

● Alle Schreiben der Stadt, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschluß zur Beauftragung von
Rechtsanwalt Metzger, sowie dessen Honorarangebot.

● Die Beiratsprotokolle der Jahre 1999, 2000, 2001. Diese wurden bereits vom Finanzamt Darm-
stadt angefordert, jedoch nicht vorgelegt. Das Beiratsprotokoll 2007 war unvollständig.

● Alle Bankunterlagen, auch zum Konto, auf das das Stiftungskapital 2012 überwiesen worden
sein soll.

● Anschreiben und Verzichtserklärungen aus 2011/2012 oder Notizen zur Ablehnung der vom
Stifter bestimmten Testamentsvollstrecker Herr Jost und Herr Rechtsanwalt und Notar Backöfer.

● Unterlagen und Korrespondenzen mit Rechtsanwalt und Notar Holger Lutz.

● Alle Unterlagen zur 1996 erfolgten Vermögensberatung.

● Schriftverkehr mit dem Testamentsvollstrecker Rechtsanwalt Jost.

● Die dem Finanzamt zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit vorgelegte Satzung.
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2. Zur Verfügung gestellte Unterlagen:

Bd Beschriftung
1 20.12.97 930-11-2 Boris-Suchanek-Stiftung – Steuererklärungen – Finanzen
2 930-11-1 Allgemeines Sondervermögen
3 031 Suchanek Stiftung
4 Suchanek – Uhren – Auktionen
5 Suchanek – Schriftverkehr
6 Allgemeines – Einladungen – Beirat Protokolle
7 Stiftung – 1992-1996/951-00
8 Unterlagen – Übergabe Jost 1992-1996
9 Stiftung 1992-1996
1 Grüner Ordner (Dokumentation der Preisverleihung)
2 Grüner Ordner (Dokumentation der Preisverleihung)
3 Grüner Ordner (Dokumentation der Preisverleihung)

09.03.12 Lose Blätter über die Abrechnung 2009 und 2010
Einzelne Blätter (Schreiben, Vermerke)

Auf Anfrage wurde von der Verwaltung ein Aktenvermerk des AG Bensheim vom 23.02.96 als loses
Blatt nachgereicht, während andere lose Blätter Herrn Dr.Greif vorgelegt wurden.

Es wurden 3 Ordner und weitere Unterlagen (Dokumentation 1-3 und lose Blätter) nachgeliefert, die
dadurch nicht allen Ausschußmitgliedern zur Verfügung standen und der Antrag auf Verlängerung der
Akteneinsicht mehrheitlich abgelehnt wurde.

Ergebnis der Akteneinsicht

Ein abschließender Bericht zur Akteneinsicht kann wegen ausstehender bzw. fehlender Unterlagen
nur eingeschränkt getroffen werden.

Allgemeine Feststellungen (3. Art der Gründung und Verwaltung)

Der Stifter Boris M. Suchanek hat in seinem Testament vom 02.12.91 und 24.04.92 und unterzeich-
netem Stiftungsgeschäft vom 18.12.91 folgendes bestimmt:

Name der Stiftung: Boris M. Suchanek Stiftung

Art der Stiftung: örtliche unselbstständige Stiftung gem. §120 HGO (Notar Rohr)

Stiftungsgründung: nach Tod des Stifters am 19.11.92 durch Erbfall

Stiftungsverwaltung: Stadt Heppenheim

laufende Verwaltung: ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Rechnungsprüfung: Rechnungsprüfungsamt

Beirat: 5 Personen: Vorsitzender ist Bürgermeister
jeweils 1 Vertreter der beiden stärksten Fraktionen
2 Vertreter der Opposition

Sitzungen: 1 x jährlich
Aufgabe: Kontrolle der eingegangenen Gelder

Benennung von Preisträgern
Preisverleihung im feierlichen Rahmen

Preisträger: ca. 1- 3 Personen jährlich
erstrangig: Lebensretter
zweitrangig: Personen die sich über ihre Berufspflichten hinaus beson-

ders bei der Pflege von älteren oder kranken Menschen 
verdient gemacht haben.

drittrangig: wie vor, jedoch an örtliche Vereinigungen max. alle 5 Jahre

Verleihung: jährlich, erstmalig 3 Jahre nach dem Tod des Stifters

Preishöhe: im Geldentwertung bereinigten Wert von ca. 10.000 DM, Stand 1992.
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Stiftungskapital: Nach Erbauseinandersetzungen und damit verbundenen Verkäufen von
Immobilien und Sachwerten aus dem Stiftungsvermögen kann aus heutiger
Sicht ein dem ersten Schuldschein entsprechendes Grundkapital von
355.000 DM, Stand 10.10.96, zzgl. Sonderrücklage von 20.510,76 DM zum
01.01.96, sowie Verkaufserlös von 2 Uhren angenommen werden.

Kapitalerhaltung: Grundkapital und Preisgeld sollen der Geldentwertung angepasst werden.
Hierfür sollen aus Zinsen und Geldzuflüssen 75% dem Preisgeld und 25%
dem Grundkapital zufließen. Das Grundkapital soll erhalten bleiben.

1. Stiftungsvermögen

Boris M. Suchanek hatte der Stiftung Gebäudeeigentum, Sachwerte und Bargeld vermacht. Aus den
hieraus stammenden Einnahmen und Zinsen sollte das Preisgeld finanziert werden. Die Stiftung, bzw.
der Treuhänder wurde in Folge des Erbantritts auch Eigentümer der eingebrachten Immobilien und
als solcher im Grundbuch eingetragen. Aufgrund eines Pflichtteilserbstreites hat sich das ursprüng-
lich vorgesehene Stiftungsvermögen verringert. Hierbei kam es zu verschiedenen, im Nachhinein
nicht mehr sicher nachvollziehbaren finanziellen Entscheidungen: Rechtsstreitkosten, Veräußerungen,
Mieteinnahmeverzicht, Reparaturkosten etc.. Der Bericht beschränkt sich daher auf die laufende
Verwaltung des Stiftungsvermögens und nimmt die 1996 als Schuldschein ausgewiesene Kapital-
summe von 355.000 DM, die u.a. durch den Verkauf der Immobilien und Sachwerte durch die Treu-
händerin Stadt Heppenheim erlöst wurde, die Sonderrücklage von 20.510,76 DM zum 01.01.96, so-
wie zwei bei der Stadtverwaltung eingelagerte Uhren, die laut Aktennotiz vom 16.10.07 zu 2.530 €
verkauft wurden, und erst Ende 2011 dem Kapital zugeführt und damit verzinst werden, als Grund-
lage des Kapitals an.

Das Kapital hat die Stadt über Schuldschein als Darlehen aufgenommen und als „inneren Kassen-
kredit“ geführt. Zunächst bis 30.06.06 mit 6%/jährlich verzinst, anschließend bis zum 30.06.11 zu
4,5 % zzgl. 1 % bei nicht rechtzeitiger Rückzahlung. Das Kapital wurde im städtischen Haushalt als
Stiftungsvermögen und Sonderrücklage der Boris M. Suchanek Stiftung gesondert ausgewiesen.
Im Schnitt wurden zwischen 1997 und 2010 2.833,35 € der Sonderrücklage aus Zinserträgen zuge-
führt, was 1,56% jährliche Zinsen auf das Grundkapital von 355.000 DM bzw. 181.508,62 € entspricht
und die Geldentwertung nicht ausgleicht. Dies 1996 angelegte Grundkapital würde heute einer Kauf-
kraft von ca. 143.000 € entsprechen. Auch im Hinblick auf die Sonderausschüttungen und die erheb-
lichen Verwaltungskosten von im Schnitt 2.400 €/Jahr, wurde das Stiftungsgrundkapital nicht erhalten.
Auch eine 1996 erfolgte Beratung zur Vermögensverwaltung reduzierte das Grundkapital um
5.173,69 DM.

Die Sonderrücklage hat 20.510,76 DM bzw. 10.486,99 € zum 01.01.96 betragen und wird am 09.02.12
von der Verwaltung für den 31.12.11 mit 26.141,31 € angegeben, der gleiche unveränderte Betrag am
23.01.12 als Kontostand ausgewiesen. Ab 1996 bis 2001 wurde jedes Jahr ein Preis von 10.000 DM
vergeben, ab 2002 betrugen die Preisgelder in Euro: 5.000 / 5.400 / 25.146 / 5.150 / 5.141 / 5.500 /
9.200 / 5.000 und 4.000 €. Im Jahr 2011 wurde kein Preis vergeben, weshalb es eine hohe Zuführung
an die Sonderrücklage gegeben hat.

Über die Verwendung des Stiftungskapitals und dessen Anlage Anfang 2012 wurde von Bürgermeister
Burelbach ohne Magistrats- oder Stadtverordnetenbeschluß entschieden.

1.1 Preisgelder

Die Preisgelder wurden in mehreren Jahren entgegen den testamentarischen Bestimmungen in unter-
schiedlicher Höhe und in unterschiedlicher Teilung vergeben. Hinzu kam eine Sonderausschüttung
in 2004 mit dem Kauf von 650 Festspielkarten, die u.a an Hessentagshelfer verteilt und Restkarten
mangels ausreichender Nachfrage an 80 städtische Bedienstete verschenkt wurden. Während
zwischen 1996 bis 2010 im Schnitt 5.066,81 € dem Testament entsprechend an Preisgeldern aus-
geschüttet wurden, wurden 2004 25.146,00 € und 2009 9.200,00 € ausgeschüttet. Gegenüber dem
Finanzamt wurden testamentarisch konforme Ausgaben behauptet, z.B. dergestalt, daß die 80
Rathausbediensteten allesamt Behinderte betreut hätten.
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1.2 Festgestellte Unregelmäßigkeiten bei der laufenden Verwaltung:

1. Das Stiftungskapital hatte der Magistrat sich selbst als Kredit gegeben und dafür jeweils einen
Verwaltungskostenbeitrag an das Hauptamt und an die Kämmerei, sowie eine Pauschale für
Geschäftsaufwand einbehalten. Im Schnitt wurden in den Jahren 2002 bis 2008  2.400 €/Jahr
Kosten geltend gemacht. Daß die Stiftung ihren Verwaltungs- und Preisverleihungsaufwand aus
den Erträgen (Zinsen des Darlehens) bezahlt, ist rechtens, das Mehrfache des Üblichen jedoch
nicht. Auch dürfen Kreditgeber nach höchstrichterlichem Urteil für die Kontoverwaltung keine Ge-
bühren erheben. Auf welcher Grundlage hier der Kreditnehmer Kosten geltend macht ist nicht
ersichtlich.

2. Die handschriftliche Randnotiz: „Nächstes Jahr um 3 % erhöhen“ bedeutet, daß die Verwaltung
ihre Kosten an den Erträgen ausgerichtet und nach oben angepasst hat: Seit dem Jahr 1996
bis 2011 gibt es keine Zuführungen an das Stiftungsvermögen mehr, es wurde seit Anfang an
nicht vermehrt. Daneben gab es von Anfang an eine Sonderrücklage, 1996 mit ca. 10.486,99 €,
die bis Anfang 2011 auf nur 19.174,81 € gestiegen ist, während die angeblichen Ausgaben im
Jahr 2009 für den mit 5.000 € dotierten Preis 2.905,36 € und im Jahr 2010 für 4.000 € Preisgeld
2.968,68 € betrugen. Trotz fehlender Preisverleihung im Jahr 2011 wurden Kosten für „Reprä-
sentation“, „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ und „sonstiges
Verbrauchsmaterial“ mit insgesamt 2.715,86 € berechnet.

3. Obwohl im Testament kein Recht auf Sonderausschüttungen angeführt wird, wurden diese durch-
geführt und der Wille der Stifters Boris M. Suchanek ignoriert, daß Überschüsse das Stiftungs-
kapital erhöhen sollten, um bei der Dotierung des Preises die Geldentwertung auszugleichen.

4. Es gibt keinen ersichtlichen Grund in den Unterlagen, warum die Verzinsung der Sonderrücklage
bzw. der Rückstellung nicht mit dem vereinbarten Zinssatz des Stiftungsvermögens vergütet wurde,
insbesondere in der zwischenzeitlichen Hochzinsphase.

5. Der Inflationsausgleich fand beim Stiftungskapital, das am 01.01.96 191.995,60 € betrug, nicht
statt.

6. Trotz festem Zins des Schuldscheins traten abweichende Zinserwartungen in den Jahresab-
schlüssen auf.

7. In den drei nachgelieferten Ordnern der Dokumentation der Preisverleihung befand sich ein Ori-
ginalbeleg vom Parlamentarischen Abend 2008. Ob dieser Beleg auch mit dem Stiftungsertrag
verrechnet wurde, konnte auf Grund des Fehlens der Kontenbewegungen nicht abgeklärt werden.

8. Der Uhrenverkauf wurde schon 1999 angeordnet. Es gibt keine Unterlagen weshalb dies nicht,
bzw. erst 2007 erfolgte. Auch wurde der Verkaufserlös nicht verzinst und erst Ende 2011 dem
Stiftungskapital zugeführt.

9. Jährlich werden Grabpflegekosten geltend
gemacht, ohne daß ein Nachweis über das
Grab (Familiengrab, Gebühren, Nutzdauer)
enthalten ist. Für die Kostentragung, eine
Selbstverständlichkeit soweit Herr
Suchanek die Pflege nicht im Vorhinein
bezahlte, gibt es keinen Auftrag durch das
Testament oder einen Beschluß. In den
nachgelieferten Abrechnungen des Jahres
2010 berechnet die Stadtgärtnerei 687 €
für 12 x 1,5 Std säubern und Unkraut ent-
fernen, sowie 3 x Wechselbepflanzung á
45 € und 6 Std gießen, dazu berechneten
Externe nochmals 499 €. 2002 kostete 3 x
Wechselbepflanzung 250 €.

10. Bei der Preisvergabe sind Abweichungen aufgefallen. Statt dem Beschluß des Stiftungsbeirats
vom 01.12.03 eine Ausschüttung an den Hospizverein vorzunehmen, wurden 2004 ca. 650 Fest-
spielkarten an 7 verschiedene Vereine und Organisationen, Bürger und die Verwaltungsmitarbeiter
verschenkt, wobei gegenüber dem Finanzamt die Verwirklichung des Stiftungszweckes mit Ver-

Pflege bzw. Bestückung mit 2
Kunststoff-Blumentöpfen für

1.186 € in 2010.
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gabe von 80 Karten an Helfer des Hessentages für Fahrer und Betreuer im Bereich des Behin-
dertensports genannt wurde. Ob dafür der jährliche Zuschuss der Stadt für die Festspiele ent-
fallen ist, oder reduziert wurde, konnte auf Grund der hierzu nicht vorliegenden Akten nicht ge-
prüft werden. Nicht Stiftungskonform ist die Aufteilung der Ausschüttung auch in Hinsicht auf
den Beiratsbeschluß vom 12.12.05 in dem erklärt wurde, daß es laut Stifterwillen keine Aufteilung
in mehr als drei Teile geben dürfe. In den Folgejahren gab es aber wiederum mehr als 3 Preis-
träger jährlich.

11. Am 05.11.07 wurde die Beschlußfassung zu Preisträgern von einzelnen Beiratsmitgliedern will-
kürlich um eine Person erweitert, für die der Beirat die Voraussetzungen nicht erfüllt sah.

12. In 12.07 wurde für das Preisgeld ohne ordentlichen Beschluß des Beirats der Scheckempfänger
geändert.

13. Am 08.12.08 wird im Freistellungsbescheid angemerkt: „die angesammelten Mittel betragen
20.043,39 € ... bitte ich daher bis 31.12.11 für steuerbegünstigte satzungsgemäße Zwecke ein-
zusetzen ...“. 2011 gab es keine Preisverleihung, also wurde dem Stifterwillen nicht entsprochen.

14. Die Finanzbehörde verzichtet 2002 allein aufgrund eines Anrufes der Stadtverwaltung auf die
Vorlage angeforderter Stiftungsprotokolle aus den Jahren 99, 00 und 01 und damit auf den
Nachweis der Mittelverwendung.

15. Eine Notiz vom 23.01.12 besagt, daß das Stiftungsvermögen noch nicht überwiesen wurde, ob-
wohl auf die Anfrage der LIZ.LINKE in der Mitteilungsvorlage 10-MT-0003/2012 vom 23.01.12
geantwortet wurde: „Das Darlehen wurde mittlerweile zurückbezahlt.“ Später wurde ein Kontoaus-
zug der Sparkasse Starkenburg mit einer internen Umbuchung vom 23.01.12 vorgelegt, während
in der Mitteilungsvorlage 2012-0247 vom 30.05.12 mitgeteilt wird, daß das Stiftungsvermögen
„in Form einer sogenannten Business SparCard ... Kontoinhaber Stadt Heppenheim“ (Anm. bei
der Postbank) angelegt sei – alles ohne Beschlüsse der Gremien.

2. Gründung und Verwaltung der Stiftung
Magistrats- oder Stadtverordnetenbeschlüsse zur Gründung und Verwaltung der Stiftung oder des
Stiftungsvermögens waren in den Unterlagen nicht enthalten. Einzig die Beschlußempfehlung für den
Magistrat vom 15.07.93 zur Gründung der Stiftung und Beauftragung eines Rechtsanwaltes sowie
Erbschein vom 24.02.94 als örtliche unselbstständige Stiftung war Bestandteil der vorgelegten Akten.
Als Stiftungsverwaltung fungierte testamentsgetreu die Stadtverwaltung, ebenso wie die laufende
Verwaltung von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung wahrgenommen wurde.

2.1 Organe der Stiftung
Laut Akten wurde die Stiftung durch den Magistrat und die Verwaltung geführt, während der Beirat
in erster Linie als Jury für die Auswahl der Preisträger fungiert. Der Beirat wurde von folgenden
Personen gebildet:

1996 bis 1999: Bgm.Obermayr CDU und Oehler SPD – Vock CDU – FWH – Müller GLH
2000 bis 2005: Bgm.Obermayr CDU / Herbert SPD und Lennert vertr. Ludwig CDU –

Schmidt / Müller-Holtz vertr. Netzer SPD – C.Hörst FDP – Greif vertr.
Golzer FWHPINI – Stadtverordnetenvorsteher Vock CDU

2006 bis 2010: Bgm.Herbert SPD und Falter vertr. Ludwig CDU – Krüger / Kurz-Ensinger
vertr. Netzer SPD – Stöcker / Kramer FDP – Kunz vertr. Golzer FWHPINI –
Müller GLH – Stadtverordnetenvorsteher Vock CDU

ab 2011: Bgm. Burelbach CDU und Semmler CDU – Kurz-Ensinger SPD – Kramer FDP
– Greif FWHPINI – Müller GLH – Stadtverordnetenvorsteher Wondrejz CDU

Die Beiratsmitglieder wurden bis einschließlich 2010 persönlich zu den Beiratssitzungen eingeladen.
Die Beiratssitzungen waren schlecht besucht. Z.B. 2007 wurden Preisträger nur von 3 Personen
bestimmt, davon ein Beiratsmitglied selbst Preisträger. Die Sitzungen wurden jeweils mit der Wahl-
periode beginnend nummeriert.
Was die Einladungen zu Beiratssitzungen betrifft ist festzustellen, daß unter Bürgermeister Burelbach,
entgegen der bisherigen Verfahrensweise, weder die Fraktionen aufgefordert wurden Vertreter zu
benennen, noch persönlich eingeladen wurde.
laufende Verwaltung: Herr Köhler, seit 2004 Frau Hilkert
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Rechnungsprüfung: Die Rechnungsprüfung wurde vom Rechnungsprüfungsamt durch Prüfung
der Haushalte bzw. Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es fanden sich keine
Unterlagen, aus denen sich Prüfungen von z.B. Beiratsmitgliedern ergaben.
Ein „Jahresabschluß“ wurde erwähnt, jedoch ohne Eingang in die Nieder-
schrift zu finden, die Höhe des zu verteilenden Preisgeldes wurde mitgeteilt.
Die Beiratssitzungen hatten regelmäßig nur drei Tagesordnungspunkte:
Eröffnung, Preisvergabe, Verschiedenes.

2.2 Preisvergabe
In den Unterlagen war keine Zusammenstellung der Preisträger. Preise wurden sowohl an Lebens-
retter wie an pflegende oder helfende Personen vergeben. 2004 wurden im Rahmen einer Sonder-
ausschüttung Festspielkarten an 430 Hessentagshelfer und Rettungsdienste, 140 Bürger und 80
Stadtbedienstete verschenkt.

Zum Anhang Stiftungssatzung

Da die vom Akteneinsichtsausschuß mehrheitlich am 12.06.12 angenommene und durch den Magis-
trat am 06.06.12 beschlossene Satzung nach Ansicht der Fraktion LIZ.LINKE nicht dem Vermächtnis
des Stifters entspricht, liegt dem Minderheitenbericht ein eigener Entwurf an. Nachfolgend vorrangig
kritisierte Punkte in der durch Rechtsanwalt Metzger erstellten Satzung, sortiert nach den dortigen §§.
§1 (1) Der Stiftungsname wurde entgegen dem testamentarischen Willen des Stifters willkürlich in

„Bürgerstiftung Boris Suchanek“ geändert. Zudem erfüllt diese neue Satzung nicht die allge-
mein bekannten Merkmale einer Bürgerstiftung.

§2 (1) Der Stiftungszweck wurde ohne testamentarische Grundlage auf „kirchliche“ Zwecke erweitert.
Die Begründung, daß dies laut Abgabenordnung erforderlich sei, ist falsch.

§4 Der Stifter Suchanek wollte eine möglichst kostengünstige Stiftungsführung, weswegen er
in Absprache mit der Stadt eine örtliche Treuhandstiftung ohne Organe vereinbarte. Einzig
ein Beirat, der über die Preisvergabe entscheiden und die Ausgaben kontrollieren sollte, war
verfügt, während jetzt ein Stiftungsvorstand (Magistrat der Stadt Heppenheim) genannt und
ein Stiftungsrat vorgesehen sind.

§5 (4) Der Stiftungsträger soll nun befugt sein seine Aufwendungen aus dem Stiftungsvermögen
und nicht wie üblich aus den Stiftungserträgen zu entnehmen.

§6 Einerseits sollen die Mitglieder des Stiftungsrats aus den Mitgliedern des Haupt- und Finanz-
ausschusses bestehen (Abs.1), andererseits werden die Mitglieder des Stiftungsrates für die
Zeit der jeweiligen Wahlperiode gewählt (Abs.2). Während die Mitglieder des Stiftungsrates
ehrenamtlich tätig sein sollen (Abs.4), ist dies für den Stiftungsvorstand nicht festgelegt.

§7 (2) Die Preissumme wird ohne Anpassung an den Inflationsausgleich auf 5.000 € beschränkt,
was dem Willen des Stifters nicht entspricht.

§7 (3) Die Stadt Heppenheim (Stiftungsträger) wird durch den Magistrat vertreten (Stiftungsvorstand).
Nach dieser Satzung hat der Stiftungsträger das Vorschlagsrecht für Preisträger, was wider-
sprüchlich ist. Die hier formulierte Vorauswahl widerspricht dem Willen des Stifters Suchanek,
der wollte, daß allein der Beirat die Preisträger auswählt.

§9 (2) Über Satzungsänderungen und Ergänzungen oder die Aufhebung der Stiftung, oder die Zu-
sammenlegung mit einer anderen Stiftung sollen künftig allein der Stiftungsrat und Stiftungs-
träger mit ¾ Mehrheit entscheiden können. Da beide Gremien nicht öffentlich tagen können,
ist hier keine ausreichende Transparenz gegeben. Dies widerspricht der Hessischen Gemein-
deordnung und dem testamentarischen Willen.

§11 Die Formulierung „fällt deren Vermögen der Stadt zu, die ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des §2 dieser Satzung zu verfolgen hat“, ist so wie
formuliert recht fragwürdig.

Schlußwort - Fazit

Herr Rechtsanwalt und Notar Holger Lutz wurde 1993 mit der Stiftungsgründung beauftragt, der Erb-
schein von Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. jur. Carl Otto Lenz (Partner von RA Lutz) beantragt und
am 24.02.94 von Richter am Amtsgericht Leonhard auf die „örtlich unselbstständige Stiftung nach
§120 HGO“ ausgestellt. Die ‚Boris M. Suchanek Stiftung‘, die am 04.01.95 vom Finanzamt Darmstadt
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als gemeinnützige Stiftung anerkannt wurde und über eine eigene Steuernummer verfügt, wurde
regelmäßig vom Finanzamt auf satzungsgemäße Verwendung der Mittel überprüft, die Rechnungs-
legung ebenso regelmäßig vom Rechnungsprüfungsamt. Weiterhin war die Stiftung zunächst Grund-
eigentümer der geerbten und Mitte 1996 verkauften Immobilien. Obwohl das Finanzamt im Freistel-
lungsbescheid regelmäßig Bezug auf die Satzung nimmt und sich z.B. auch der Beirat in der Sitzung
am 01.12.03 auf diese bezog, wurde dem Akteneinsichtsausschuß keine Satzung vorgelegt und
von Bürgermeister Burelbach und neu eingesetztem Rechtsanwalt Metzger behauptet, daß keine
Satzung existiere und damit die Stiftung nicht gegründet worden wäre.

Insgesamt kann, unter dem Vorbehalt evtl. weiterer nicht vorgelegter Akten, festgestellt werden, daß
bei der Boris M. Suchanek Stiftung gegen alle Punkte einer ordnungsgemäßen und regelkonformen
Stiftungsführung verstoßen wurde, angefangen bei der Aktenführung und Verwaltung, bis zur Preis-
vergabe und Vorenthaltung von Akten gegenüber dem Akteneinsichtsausschuß, der größtenteils
aus den ehemaligen und jetzigen Beiratsmitgliedern selbst bestand. Besonders eklatant sind die
Verstöße unter Bürgermeister Burelbach, der sich Anfang Dezember 2011 zu der Behauptung ver-
stieg, daß das Stiftungskapital weg sei, obwohl er am 08.11.11 laut Aktennotiz noch persönlich jeg-
liche Aktionen mit dem Geld der Stiftung untersagte und Ende Januar 2012 behauptete, das Geld
sei zurückgezahlt, obwohl kein Konto der Suchanek Stiftung existiert, sondern nur von einem auf
ein anderes Konto der Stadt Heppenheim umgebucht wurde. Weiterhin fehlt jegliche Transparenz
z.B. durch einen Internetauftritt, wie bei anderen Stiftungen üblich.

Insoweit ist es auch nicht verwunderlich, daß ein Minderheitenbericht notwendig wurde. Seit Jahren
im Beirat vertretene Fraktionen haben wenig Interesse an einer ordnungs- und rechtmäßigen Durch-
führung eines Akteneinsichtsausschusses und einer sachgerechten Aufarbeitung, die evtl. die eigene
oberflächliche Kontrolle und Mitwirkung dokumentiert. Daß der Auftragsgegenstand von der Ausschuß-
mehrheit ignoriert wurde, das Rederecht willkürlich durch den Vorsitzenden beschnitten wurde, die
Akteneinsichtsmöglichkeiten beschränkt, etliche Fragen an den Magistrat verspätet und ausweichend,
teils falsch und entgegen der Aktenlage oder gar nicht beantwortet wurden und es der Verwaltung
selbst überlassen wurde, den Vermögensstand nach Ende der Einsichtnahme vorzulegen, sei am
Rande erwähnt, ebenso daß Beschlüsse behauptet wurden, die auch auf Anforderung nicht vorge-
legt wurden. Daß ein Akteneinsichtsausschuß sich selbst zum Auftraggeber für eine neue Stiftungs-
gründung macht, diese im Ausschuß behandelt und eine Satzung gutheißt, die die Ausschußmitglieder
automatisch zum Stiftungsrat macht, belegt, daß entweder nichts aus den Fehlern der Vergangen-
heit gelernt wurde, oder hier mehrheitlich die Gelegenheit ergriffen wurde, die Boris M. Suchanek
Stiftung aufzulösen. Ignoriert wird, daß diese im Testament von Boris Suchanek genau beschriebene,
nichtrechtsfähige Stiftung nicht zwangsweise eine Satzung benötigt und daß ein Schaden am Stif-
tungsvermögen in Höhe von ca. 80.000 € aus testamentswidriger Stiftungsführung entstanden ist.

Offen bleibt die Frage was ein Bürgermeister, der Betriebswirt und studierter Diplom-Kaufmann ist,
mit der gegen besseres Wissen getroffenen Aussage, das Kapital der Stiftung sei weg, bezweckte
und warum er die Neuanlage des Kapitals oder eine Prolongierung des Darlehens untersagte.

Betrachtet man den Zeitablauf der durch Aktenlage belegten Ereignisse muß man den Rückschluß
ziehen, daß Herr Burelbach die Boris M. Suchanek Stiftung für die Erfüllung seines Wahlversprechens
auf Errichtung einer Bürgerstiftung mißbrauchen will und das Stiftungsgeld dazu verwenden wollte
bzw. noch will, ein Grundstück zu einem fünffach überhöhten Preis zu erstehen.

21.09.11 Drei Wochen nach Amtsantritt unterbreitet Bürgermeister Burelbach dem Magistrat den
Vorschlag die Suchanek-Stiftung in eine „allgemeine Stiftung“ umzuwandeln, wenn
möglich auch das Synagogengrundstück mit abzuwickeln und will dies rechtlich prüfen
lassen. Offensichtlich wird Rechtsanwalt Metzger ohne Magistratsbeschluß beauftragt.

08.11.11 Bürgermeister Burelbach untersagt dem zuständigen städtischen Mitarbeiter in der
Neuanlage des Stiftungskapitals tätig zu werden.

09.11.11 Bürgermeister Burelbach teilt in der Magistratssitzung mit, daß der Eigentümer des
Synagogengrundstückes das fünffache des bisherigen per Wertgutachten ermittelten
Wertes verlangt und das nach Verlauf des letzten Gespräches ein neues Wertgutachten
angefertigt werden sollte. Die Frage, ob dies bereits vorliegt wurde nicht beantwortet.

17.11.11 Rechtsanwalt Metzger teilt mit, daß es keine Stiftungsatzung gäbe.
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22.11.11 Die Fraktion LIZ.LINKE ist im Rahmen von Haushaltsgesprächen im Rathaus. Der für
den Haushalt zuständige Mitarbeiter erklärt unter Anwesenheit von Herrn Burelbach,
daß das Stiftungsvermögen als „interner Kredit“ und Sondervermögen rechtskonform
im Haushalt geführt wird.

29.11.11 Schreiben über ein Gespräch zwischen Bürgermeister Burelbach, Verwaltungsmitarbei-
tern und Rechtsanwalt Metzger über die Möglichkeiten, für gemeinnützige Projekte der
Stadt, die politisch aktuell sind, Spenden zu aquirieren und z.B. für das Synagogengrund-
stück zu verwenden. Aufgrund fehlender Satzung und der genau festgelegten und eng
begrenzten letztwilligen Verfügung sei dies nicht möglich. Eine Erweiterung des Stiftungs-
zweckes wäre mit erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden.

06.12.11 Bürgermeister Burelbach erteilt Rechtsanwalt Metzger Vollmacht.

07.12.11 Bürgermeister Burelbach erklärt öffentlich, daß das Kapital der Stiftung weg sei.

08.12.11 ‚Einladung‘ zur Beiratssitzung.

19.12.11 In der nicht öffentlichen Beiratssitzung, zu der weder ordnungsgemäß eingeladen wurde,
noch die Mitglieder bestimmt wurden, bestimmen sich die Anwesenden selbst als Mit-
glieder und beschließen, nach Vortragen der Ergebnisse der „gutachterlichen Beurteilung“
des Rechtsanwaltes Metzger die Vergabe des Preises an zwei Bürger (Vergabe erfolgte
noch nicht), daß eine Stiftungssatzung zu erstellen ist, die Stadt eine Aufstellung des
Stiftungsvermögens erstellen, die Rückzahlung des Darlehen fordern und das Stiftungs-
vermögen mündelsicher anlegen soll.

21.12.11 Dem Magistrat wird das Ergebnis der Beiratssitzung mitgeteilt, u.a. daß der Stiftungsbei-
rat die Rückzahlung des der Stadt gegebenen Darlehens und eine Satzungserstellung
fordere.

23.12.11 Der Bericht des Starkenburger Echos aus dem Magistrat, daß dieser festgestellt hätte,
daß das der Stadt als Darlehen zur Verfügung gestellte Stiftungskapital nicht mehr da
sei, bleibt unwidersprochen.

26.01.12 Rechtsanwalt Metzger teilt mit, daß die Stiftungssatzung grundsätzlich vom Testaments-
vollstrecker zu erstellen sei, also von Herrn Jost bzw. Herrn Backöfer, es sei denn diese
lehnten ab. Dann müßte auf Antrag der Stadt ein neuer Testamentsvollstrecker bestellt
werden, wofür er zur Verfügung stehen würde.

14.03.12 Der Magistrat beschließt Rechtsanwalt Metzger mit der Abfassung einer Stiftungssatzung
zu beauftragen, obwohl das Amtsgericht mitteilt, daß die Testamentsvollstreckung be-
endet ist (aufgrund der wirksamen Stiftungsgründung, wie im Testament vom 02.12.91
unter Pkt. 6. bestimmt), ein neuer Testamentsvollstrecker nicht zu bestellen ist.

11.04.12 Bürgermeister Burelbach informiert den Magistrat, daß Rechtsanwalt Metzger als neuer
Testamentsvollstrecker vom Amtsgericht eingesetzt wird.

12.06.12 Auf der abschließenden Sitzung des Akteneinsichtsausschusses erklärt der Magistrat
auf Nachfrage ausdrücklich, daß der ursprüngliche Testamentsvollstrecker Herr Jost nicht
mehr zur Verfügung stehen würde. Dies obwohl keine Unterlagen oder Verzichtserklä-
rungen in den Akten waren, Herr Jost telefonisch und Herr Backöfer schriftlich gegenüber
der Fraktion LIZ.LINKE erklärten, nicht angefragt worden zu sein.

Heppenheim, den 15.07.2012

Dr. Bruno Schwarz Ulrike Janßen
Berichterstatter Fraktionsvorsitzende LIZ.LINKE
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Pressespiegel

Datum        Überschrift                                                                                                       Erscheinungsort  Seite

13.08.11 Aufruf Preisträger zu benennen Bergsträßer Anzeiger 17
07.12.11 „Geld der Stiftung ist verschwunden“ Bergsträßer Anzeiger 17
21.12.11 „Die Stadt soll zahlen“ Bergsträßer Anzeiger 17
22.12.11 „Obermayr: Vorgehen der Stadt ... war rechtens“ Echo-online 17
23.12.11 „Stadt zahlt Darlehen zurück“ Bergsträßer Anzeiger 18
04.01.12 „LIZ.LINKE vermutet Untreue“ Bergsträßer Anzeiger 18
05.01.12 „Der Landrat muss das prüfen“ Bergsträßer Anzeiger 18
26.01.12 „Darlehen ist zurückgezahlt ...“ Bergsträßer Anzeiger 18
02.02.12 „LIZ.LINKE will Akten einsehen“ Bergsträßer Anzeiger 18
04.02.12 „Hauptausschuss soll Akten einsehen“ Bergsträßer Anzeiger 18
15.03.12 „Ausschuss will Schlußstrich ... ziehen“ Bergsträßer Anzeiger 19
14.06.12 „Die Suchanek-Stiftung gibt es gar nicht“ Starkenburger Echo 19
16.06.12 „Mit dem Neustart soll alles besser werden“ Starkenburger Echo 19
23.06.12 „Der Haushalt verliert nichts“ Starkenburger Echo 19

Unterlagen

Datum        Überschrift                                                                                                                            Absender

07.12.92 Testament (Eröffnung) Boris M. Suchanek
14.12.09 Haushalt 2010 Kreisstadt Heppenheim
16.11.10 Haushalt 2011 Kreisstadt Heppenheim
05.10.11 Haushalt 2012 Konten 77900000, 57120000 Kreisstadt Heppenheim
15.07.11 20-BS-0147/2011 Eröffnungsbilanz  zum 01.01.2009 Kreisstadt Heppenheim
21.09.11 Niederschrift Magistratssitzung Kreisstadt Heppenheim
08.12.11 Niederschrift SVV Kreisstadt Heppenheim
19.12.11 ‚Einladung‘ zur Beiratssitzung Kreisstadt Heppenheim
02.01.12 10-AF-0001/2012 BMSS Anfrage Fraktion LIZ.LINKE
06.01.12 Niederschrift über die Beiratssitzung vom 19.12.11 Kreisstadt Heppenheim
20.01.12 „Widerspruch gegen Beirats-Protokoll“ Fraktion LIZ.LINKE
23.01.12 10-MT-0003/2012 Mitteilungsvorlage Kreisstadt Heppenheim
24.01.12 Niederschrift HFW Kreisstadt Heppenheim
24.01.12 10/951 WG Stellungnahme Magistrat Kreisstadt Heppenheim
30.01.12 10-AT-0005/2012 Antrag Akteneinsichtsausschuß BMSS Fraktion LIZ.LINKE
30.01.12 10-AF-0005/2012 Anfrage zur BMSS Fraktion LIZ.LINKE
02.02.12 Antrag zur SVV Akteneinsichtsausschuß Fraktion LIZ.LINKE
02.02.12 Detailierung Antrag Akteneinsichtsausschuß lili-a37/12 Fraktion LIZ.LINKE
08.02.12 Niederschrift HFW Kreisstadt Heppenheim
13.03.12 Niederschrift HFW Kreisstadt Heppenheim
14.03.12 Entwurf Ergebnisse und Empfehlungen Schlußbericht Dr. Greif – HFW
19.03.12 Widerspruch gegen den Entwurf Schlußbericht Fraktion LIZ.LINKE
22.03.12 Ergänzende Angaben zur Mitteilungsvorlage 10-MT-0003/2012 Magistrat
22.03.12 10/951-05 Hi/Sn Beantwortung der Fragen im Rahmen der aktuellen Stunde Magistrat
29.05.12 2012-0246 Beschlußvorlage Satzung der Bürgerstiftung Boris Suchanek Magistrat
30.05.12 2012-0247 Mitteilungsvorlage Beantwortung Anfrage Fraktion LIZ.LINKE Magistrat
10.07.12 Suchanek bk/bg Schreiben Testamentsvollstreckung Rechtsanwalt u. Notar H. Backöfer
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P r äa m b e l
Die „Boris M. Suchanek Stiftung“ ist das Vermächtnis des am 19.11.1992 verstorbenen

Heppenheimer Bürgers und Heilpraktikers Miroslav Boris Josef Suchanek. Die Stiftung soll dazu
beitragen, Personen einen Erholungsausgleich zu ermöglichen, für die physischen und

psychischen Belastungen, die sich aus selbstlosen Hilfsaktionen ergeben und damit gegen das
‚Wegschauen‘ Zeichen zu setzen. Die öffentliche Preisverleihung soll werbend wirken, sich in

gemeinnütziger Weise für die Gesellschaft einzusetzen.

§ 1  Name, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Die Stiftung führt den Namen „Boris M. Suchanek Stiftung“
(2) Die Stiftung ist eine nichtrechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in

Heppenheim an der Bergstraße. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2   Stiftungszweck
(1) Zweck der Stiftung ist die Auszeichnung und Unterstützung von Personen, die durch heraus-

ragende Hilfsaktionen anderen Menschen in bürgerschaftlichem Engagement zu Gunsten gemein-
nütziger, mildtätiger Zwecke geholfen haben. Es sollen 1 – bis maximal 3 Personen jährlich ausge-
zeichnet werden, und zwar:

erstrangig: Lebensretter
zweitrangig: Personen die sich über ihre Berufspflichten hinaus besonders bei der Pflege

von älteren oder kranken Menschen verdient gemacht haben.
drittrangig: wie vor, jedoch an örtliche Vereinigungen max. alle 5 Jahre

§ 3  Gemeinnützigkeit
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im

Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 4  Stiftungsvermögen
(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus einem Barvermögen in Höhe von 200.000 €, sowie einer

Sonderrücklage von 7.649,93 € zum 23.01.12. Es ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert
zu erhalten und sicher und ertragreich anzulegen.

(2) Dem Stiftungsvermögen wachsen alle Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind (Zustiftungen).

§ 5  Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus Zuwen-

dungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Aufstockung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die nicht dem Stiftungszweck entsprechen oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen bzw. sonstige Vermögenszuwendungen begünstigt werden.
(3) Die Kosten der Stiftungsverwaltung werden aus Erträgen des Stiftungsvermögens bestritten.

Zulässig sind bis zu 10% der Erträge für Grabpflege, Sach- und Materialkosten der Verwaltung und
Nebenkosten der Preisverleihung, die zusammen mit einer anderen städtischen Veranstaltung
ausgerichtet werden soll, z.B. Neujahrsempfang.

(4) 25% der jährlichen Erträge sollen zur Werterhaltung vorrangig dem Stiftungsvermögen, nach-
rangig der Sonderrücklage zugeführt werden, soweit dies die steuerrechtlichen Bestimmungen zu-
lassen.

(5) Das Preisgeld wird aus maximal 75% der Erträge aus dem Stiftungsvermögen finanziert. Soweit
diese Erträge ausreichend sind, soll das Preisgeld jährlich ca. 5.000 € (Stand 01.01.12) betragen.

§ 6  Organe und Verwaltung der Stiftung
(1) Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat:

5 Personen: – Vorsitzender ist der Bürgermeister
– die beiden stärksten Fraktionen (incl.Koalitionen) stellen je ein Mitglied
– 2 Parteien o. Wählergruppen ohne Koalitionsbindung stellen je ein Mitglied
   (zusammen zwei)
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Sitzungen: 1 x jährlich
Aufgabe: – Kontrolle der eingegangenen und ausgegebenen Gelder, sowie des Jahres-

abschlusses
– Benennung von Preisträgern
– Preisverleihung im feierlichen öffentlichen Rahmen

Zu Stiftungsratssitzungen wird mit einer Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen
mindestens einmal jährlich persönlich eingeladen, unter Kenntnisgabe an alle Fraktionen, um ggf.
fraktionsinterne Vertretungen zu ermöglichen. Der Stiftungsrat ist ebenso einzuberufen, wenn min-
destens zwei Stiftungsräte dies verlangen. Er ist beschlußfähig wenn nach ordnungsgemäßer Ladung
mindestens drei seiner Mitglieder oder Vertreter anwesend sind. Entscheidungen werden mit ein-
facher Mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Der Stiftungsrat tagt nichtöffentlich. Allen Fraktionsvorsitzenden ist die Anwesenheit, ohne an Bera-
tung und Beschlußfassung teilzunehmen, gestattet. Über die Stiftungsratssitzungen ist ein Ergebnis-
protokoll zu fertigen und allen Fraktionen zur Kenntnis zu bringen.

(2) Die Tätigkeit im Stiftungsorgan ist ehrenamtlich. Nachgewiesene Auslagen werden in ange-
messenem Umfang ersetzt.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsrates werden für die Zeit der jeweiligen Wahlperiode von den je-
weiligen Parteien oder Wählergruppen bestimmt. Das Vorschlagsrecht obliegt den Fraktionen bzw.
Parteien oder Wählergruppen. Soweit es neben den stärksten Fraktionen mehr als zwei Fraktionen
bzw. Parteien oder Wählergruppen ohne Koalitionsbindung in der Stadtverordnetenversammlung
gibt, werden die beiden Sitze gelost.

(4) Die Stiftungsverwaltung wird von der Stadt Heppenheim, die laufende Verwaltung wird durch
zwei zu benennende Mitarbeiter der Stadtverwaltung wahrgenommen. Das Stiftungsvermögen wird
getrennt vom Vermögen der Stadt verwaltet. Kosten für die Verwaltung der Stiftung sind im Einzelnen
nachzuweisen, soweit sie gegenüber der Stiftung geltend gemacht werden.

(5) Die Stiftungsverwaltung hat für den Schluß eines jeden Geschäftsjahres einen vom Rechnungs-
prüfungsamt testierten Jahresabschluß vorzulegen, der vom Stiftungsrat kontrolliert wird.

§ 7  Rechte der Begünstigten
(1) Über die Vergabe von Preisgeldern entscheidet der Stiftungsrat nach pflichtgemäßem Ermessen

und nach Maßgabe der Satzung. Den durch die Stiftung Begünstigten steht kein Rechtsanspruch
auf Zuwendung von Stiftungsmitteln zu. Preisvergabeentscheidungen sind immer Einzelfallentschei-
dungen und ziehen keine Ansprüche Dritter nach sich.

(2) Die ausgezeichneten Personen erklären mit der Preisannahme, daß das Preisgeld nur für per-
sönliche Zwecke ausgegeben wird.

(3) Personen dürfen nur einmal ausgezeichnet werden.

§ 8  Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung
(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse geboten

erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben.
(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird, oder

sich die Verhältnisse derart ändern, daß die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll ist.
Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(3) Beschlüsse nach Abs. 1 und 2 bedürfen der Zustimmung von 2/3 aller Stadtverordneten.

§ 9  Vermögensanfall
(1) Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke

fällt das Restvermögen an die Stadt Heppenheim. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildttätige Zwecke zu verwenden.

§ 10  Stellung des Finanzamtes
(1) Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluß über die Auflösung der Stiftung sind

dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung
betreffen, ist die Unbedenklichkeitserklärung des Finanzamtes einzuholen.

§ 11  Inkraftreten
(1) Die Satzung tritt mit Veröffentlichung in Kraft.
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